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ZUR BESCHLUSSFASSUNG

VRE Resolution zu regionalen staatlichen Beihilfen

bezüglich Kultur, Bildung und Medien

(von der Kommission 3 einstimmig verabschiedet – Novi Sad, 19. April 2007)

Die Versammlung der Regionen Europas (VRE) ist dem Grundsatz der Europäischen Union  fest verbunden, wonach die kulturelle Vielfalt sowie die Autonomie der europäischen Regionen, die Kultur-, Bildungs- und Medienpolitiken zu unterstützen und zu wahren, zu schützen sind.

Daher begrüßt die VRE die Bemühungen der Europäischen Union zur Reform der staatlichen Beihilfen, die klareren und effektiveren staatlichen Beihilferegeln für die Regionen führen sollten. Die VRE erachtet hingegen hinsichtlich der Erreichung dieser Ziele eine Reihe von Punkten als wesentlich:

a) Die Reform nationaler Beihilfepolitiken sowohl in Bezug auf ihren Anwendungsbereich als auch die Verfahren ist notwendig, um den Herausforderungen des Wettbewerbs und der Kohäsion besser begegnen zu können und die Beihilfenpolitik zu vereinfachen und zu rationalisieren.

b) Die VRE möchte jedoch unterstreichen, daß diese Reform nicht die Grundsätze der wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Kohäsion behindern darf. Darüber hinaus sollte jegliche Reform der staatlichen Beihilferegeln, die Veränderungen wie z. B. Umorientierung regionaler Beihilfepolitiken oder veränderte Förderverfahren einführen, nicht zu einer Verminderung regionaler Kompetenzen und finanzieller Möglichkeiten führen.

c) Die Umsetzung der Gruppenfreistellungsverordnung sollte so erfolgen, dass für die Regionen die Möglichkeiten zur Förderung der Bereiche Kultur, Bildung und Medien geschützt sind.

d) Es wird eine klare Definition des Begriffs 'gemeinnützig' gefordert, damit zwischen den kommerziellen und den öffentlichen Dienstleistungen unterschieden wird und damit die Definition von 'gemeinnützig' Klarheit und Rechtssicherheit für die Regionen sowie für die Kultur- und Bildungsakteure in den Regionen schafft.

Die Mitgliedsregionen der VRE sind ernsthaft darüber besorgt, dass ein Fehlschlagen hinsichtlich der Erlangung kompletter Gruppenfreistellungsverordnungen für Kultur und Bildung die Regionen in der Tat in der Förderung dieser wesentlichen Verantwortungsbereiche der Regionen einschränkt oder sie gar ganz davon abhält.

Die VRE ersucht die EU-Institutionen, diese Belange in ihren gegenwärtigen Überlegungen zur Reform der staatlichen Beihilfen zu berücksichtigen und somit die Autonomie der Regionalregierungen in der Ausführung von Kultur-, Bildungs- und Medienpolitiken zu wahren.
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